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Amtsblatt Nr. 29 – 29. Juli 2021

1. Jagdgenossenschaft Nieder-
hofen;

2. Drainverband Niederhofen;
3. Bebauungsplan Nr. 56 „Grü-

nerLeben“ in der Stadt Oettingen
i. Bay.;

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Nieder-

hofen
Am 17.8.2021 findet um 20.00

Uhr im Gemeindehaus in Niederho-
fen eine nichtöffentliche Mitglieder-
versammlung der Jagdgenossen-
schaft Niederhofen statt.

Zu dieser Versammlung sind alle
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Niederhofen eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht des Jagdpächters
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Beschlussfassung über die Ver-

wendung des Reinertrags
7. Neuwahl der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge
Hinweis:
Jeder Jagdgenosse kann sich

durch seinen Ehegatten, durch ei-
nen volljährigen Verwandten in ge-
rader Linie, durch eine in seinem
Dienst ständig beschäftigte, volljäh-
rige Person oder durch einen bevoll-
mächtigten volljährigen, derselben
Jagdgenossenschaft angehörenden
Jagdgenossen vertreten lassen. Für
die Erteilung der Vollmacht ist die
schriftliche Form erforderlich. Ein
Bevollmächtigter darf höchstens ei-
nen Jagdgenossen vertreten.

Für juristische Personen handeln
ihre verfassungsmäßigen Organe
oder deren Beauftragte.

Darüber hinaus werden die Jagd-
genossen gebeten, über Änderungen
in den maßgeblichen Grundstücks-
verhältnissen (Verkauf bzw. Eigen-
tümerwechsel) den Jagdvorsteher in
Kenntnis zu setzen, um das Jagdka-

taster satzungsgemäß fortzuführen;
Nachweise hierzu sind vorzulegen.

Für alle Teilnehmer gelten die In-
fektionsschutzmaßnahmen in der
gültigen Fassung.

Niederhofen, 26.7.2021
gez.
Franz Helmle
Jagdvorsteher
Jagdgenossenschaft Niederhofen

Bekanntmachung
des Drainverbandes Niederho-

fen
Am 17.8.2021 findet um 19.30

Uhr im Gemeindehaus in Niederho-
fen eine nichtöffentliche Mitglieder-
versammlung des Drainverbandes
Niederhofen statt.

Zu dieser Versammlung sind alle
Mitglieder des Drainverbandes Nie-
derhofen eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Verbandsvorste-

hers
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahl der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anträge
Für alle Teilnehmer gelten die In-

fektionsschutzmaßnahmen in der
gültigen Fassung.

Niederhofen, 26.7.2021
gez.
Franz Voglgsang
Verbandsvorsteher
Drainverband Niederhofen

Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB); Bebauungsplan Nr. 56
„GrünerLeben“ in der Stadt Oet-
tingen i. Bay.;

a) Aufstellungsbeschluss: Be-
kanntmachung gem. § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB b) Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

a)
Der Stadtrat der Stadt Oettingen

i. Bay. hat am 21.07.2021 in öffent-
licher Sitzung die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 56 „Grüner-
Leben“ im beschleunigten Verfah-
ren gem. §13 a BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit der Planung wurde das Pla-
nungsbüro Godts, Kirchheim am
Ries beauftragt.

Der Geltungsbereich umfasst die
Flurnummer 670 der Gemarkung
Oettingen. Das Gebiet des Bebau-
ungsplanes ist wie folgt umgrenzt:

• im Norden durch die Südgrenze
des Grundstücks Fl.Nr. 670/2

• im Süden durch die Ziegelgasse
(Grundstück Fl.Nr. 667/1)

• im Osten durch die Westgrenze
des Grundstücks Fl.Nr. 668

• im Westen durch die Anton-
Jaumann-Straße (Grundstück
Fl.Nr. 670/1) jeweils der Gemar-
kung Oettingen

Die Lage des Geltungsbereiches
ist dem Übersichtslageplan zu ent-
nehmen, der anschließend abgebil-
det ist.

Die Stadt Oettingen i. Bay. möch-
te mit diesem Bebauungsplan Pla-
nungsrecht zur Errichtung von
Wohnbebauung schaffen, um der
stetigen Nachfrage und dem unge-
brochen hohen Wohnraumbedarf zu
entsprechen und im betreffenden
Bereich eine kontrollierte Nachver-
dichtung zu schaffen.

Um die Entwicklung einer nach-
haltigen städtebaulichen Struktur
und Gestaltung zu gewährleisten
und verkehrliche und grünordneri-
sche Belange zu berücksichtigen, ist
die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes gemäß § 1 Abs. 3 BauGB im er-
forderlich. Der wirksame Flächen-
nutzungsplan der Stadt stellt das
Plangebiet als „Wohnbaufläche“
dar, sodass der Bebauungsplan aus
den Darstellungen des wirksamen
Flächennutzungsplanes entwickelt
werden kann.

b) Der Stadtrat hat in seiner Sit-
zung am 21.07.2021 den Entwurf
des vorgenannten Bebauungsplanes
in der Fassung vom 21.07.2021 ge-
billigt und beschlossen, diese Unter-
lagen für die Dauer eines Monats öf-
fentlich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungspla-
nes samt Begründung und textli-
chen Festsetzungen in der Fassung
vom 21.07.2021 liegt hierzu in der
Zeit vom

09.08.2021 bis einschließlich
13.09.2021

im Rathaus der Stadt Oettingen i.
Bay., Schloßstraße 36, 86732 Oet-
tingen i. Bay. während der allgemei-
nen Dienststunden öffentlich zur
Einsichtnahme aus. Des Weiteren
sind die Bebauungsplanunterlagen
auf der Homepage der Stadt Oettin-
gen i. Bay. unter www.oettin-
gen.de/Aktuelles veröffentlicht.

Während der Auslegungsfrist
können Stellungnahmen bzw. Anre-
gungen und Bedenken schriftlich
oder nach telefonischer Terminver-
einbarung zur Niederschrift bei der
Stadt Oettingen i. Bay. vorgebracht
werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt blei-
ben. Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung.

Oettingen i. Bay., den 22.07.2021
Heydecker, 1. Bürgermeister

Amtsblatt
der Verwaltungsgemein-
schaft Oettingen i. Bay.

und der Mitgliedergemeinden: Stadt Oettingen
i. Bay., Gemeinden Auhausen, Ehingen a.R.,
Hainsfarth, Megesheim, Munningen.
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft
Oettingen i. Bay. · Telefon: 0 90 82 / 7 09-0.
Druck: Rieser Nachrichten.
Erscheint nach Bedarf.
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Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft

Wallerstein
(Landkreis: Donau-Ries)
für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art.

10 Abs. 2 VGemO, §§ 41, 42
KommZG sowie der Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung (GO) erlässt die
Verwaltungsgemeinschaft Waller-
stein folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2021
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben

mit 1.011.596 Euro
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben

mit 80.535 Euro
ab.
§ 2
Kreditaufnahmen für Investitio-

nen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4
I. Verwaltungsumlage:
1. Der durch sonstige Einnahmen

nicht gedeckte Finanzbedarf (Umla-
gesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird
für das Haushaltsjahr 2021 auf
816.031 Euro festgesetzt und nach
dem Verhältnis der Einwohner der
Mitgliedsgemeinden bemessen.

2. Für die Berechnung der Ver-
waltungsumlage wird die maßge-
bende Einwohnerzahl nach dem
Stand 30.09.2020 auf 5.935 Einwoh-
ner festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird
je Einwohner auf 137,49 Euro fest-
gesetzt.

II. Investitionsumlage:
Eine Investitionsumlage wird

nicht erhoben.
§ 5
1. Der Höchstbetrag der Kassen-

kredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nachdem Haushalts-
plan wird auf 50.000,00 Euro festge-
setzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden

nicht vorgenommen.
§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit

dem 01. Januar 2021 in Kraft.
Wallerstein, den 17.06.2021
Verwaltungsgemeinschaft
Wallerstein
gez. Stimpfle,
Gemeinschaftsvorsitzender

Die Haushaltssatzung und der
Haushaltsplan liegen für den Rest
des Jahres während der allgemeinen
Geschäftsstunden in der Verwal-
tungsgemeinschaft Wallerstein,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein,
Zi. Nr. 5, zur Einsicht bereit (Art.
65 Abs. 3 GO und § 4 Bekanntma-
chungsverordnung - BekV).

Historiker, Berater und kompetenter Helfer
Auszeichnung Karl Martin Graß aus Harburg erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande

Harburg Er hat einen bemerkens-
werten persönlichen und berufli-
chen Werdegang und sich über
Jahrzehnte in vielfältiger Weise für
die Allgemeinheit eingesetzt. Nun
bekam der Harburger Karl Martin
Graß das Bundesverdienstkreuz am
Bande. Diese höchste Auszeich-
nung, die die Bundesrepublik für
Verdienste um das Gemeinwohl
ausspricht, erhielt der 83-Jährige
bei einer Feierstunde in München
von Anna Stolz, Staatssekretärin im
Kultusministerium, ausgehändigt.

Die Staatssekretärin zeigte sich
beeindruckt vom ehrenamtlichen
Engagement des Geehrten. In ihrer
Laudatio sagte Stolz zu Graß: „Die
Fülle Ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keiten ist beeindruckend. Sie haben
die politische Kultur in unserem
Land mitgeprägt. Sie haben mitge-
holfen, dass unsere Demokratie
wehrhaft, wach und lebendig bleibt.
Wir brauchen Menschen wie Sie –
gerade angesichts zunehmender ex-
tremistischer Tendenzen in unse-

rem Land.“ Karl Martin Graß, ein
promovierter Historiker, habe sich
auf diesem Gebiet in seiner Heimat-
region als gefragter Redner, unter
anderem beim Harburger Kultur-
herbst, und als Mitautor der „Har-
burger Hefte“ eine „große Fange-
meinde erarbeitet“. Darüber hinaus

sei Graß in vielen Vereinen und
Gremien aktiv, zum Beispiel im
Diakonieverein, im Kirchenvor-
stand und im evangelischen Kir-
chenchor Harburg.

Auch das Wohl der Menschen in
seiner Heimat habe Karl Martin
Graß immer im Blick, so die Politi-

kerin: „Wenn Ihre Mitmenschen
Hilfe gebraucht haben, waren Sie
sofort zur Stelle und haben schnell,
kompetent und mit Herzenswärme
geholfen – ob bei Behördengängen
oder anderen Schwierigkeiten.“

Der Ordensträger wurde 1937 in
Harburg geboren. 1939 zog die Fa-

milie nach Landau in die Pfalz. 1944
kehrte sie aber wegen der näherrü-
ckenden Kriegsfronten in die Burg-
stadt zurück.

1948 ging es wieder nach Rhein-
land-Pfalz. Dort begann Graß nach
dem Studium auch seine berufliche
Laufbahn. Er war in leitenden
Funktionen im Kultusministerium
des Bundeslands tätig, in der Staats-
kanzlei sowie im Ministerium für
Wissenschaft und Kultur.

Sein politisches Engagement
führte Graß in den Bundesvorstand
der Jungen Union, er war Berater
des rheinland-pfälzischen Minister-
präsidenten Bernhard Vogel und
hatte 1976 von April bis Dezember
ein Bundestagsmandat inne.

Als der Leitende Ministerialrat
2002 seinen Ruhestand antrat, zog
es ihn zusammen mit seiner Frau in
die alte Heimat nach Harburg zu-
rück. Dort führte er von 2005 bis
2013 den CSU-Ortsverband und ist
auch anderweitig – wie bereits be-
schrieben – aktiv. (dz)

Aus den Händen der bayerischen Kultus�Staatssekretärin Anna Stolz hat Karl Martin Graß aus Harburg das Bundesverdienstkreuz
am Bande erhalten. Foto: Tobias Hase

Polizeireport

MERTINGEN

Fahrer schläft auf B2 ein:
Auto gegen Leitplanke
Wie die Polizei mitteilt, ist ein
39-Jähriger in der Nacht auf Mitt-
woch gegen 2.15 Uhr mit seinem
Auto auf der Bundesstraße 2 in
Richtung Süden unterwegs gewe-
sen. Auf Höhe der Anschlussstelle
Mertingen schlief der Autofahrer
nach eigenen Angaben ein und
fuhr rund 100 Meter an der Leit-
planke entlang, bis das Fahrzeug
im Grünstreifen zum Stillstand kam.
Erst kurz vor dem Stillstand wach-
te der Mann auf und realisierte den
Unfall.

Am Wagen entstand ein Sach-
schaden von circa 7500 Euro, der
Schaden an der Leitplanke dürfte
den Beamten zufolge bei etwa 1500
Euro liegen. Der Fahrer blieb un-
verletzt. Es wurden auch keine an-
deren Verkehrsteilnehmer gefähr-
det oder geschädigt. Eine Anzeige
wegen Gefährdung des Straßenver-
kehrs infolge körperlicher Mängel
war laut Polizeibericht Folge des
Vorfalls. (dz)
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